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Index

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

BDG 1979 §115;

1. BDG 1979 § 115 heute

2. BDG 1979 § 115 gültig ab 01.01.1980

Rechtssatz

Ein Schuldspruch ohne Strafe gemäß § 115 BDG 1979 darf nur erfolgen, wenn - abgesehen vom Nichtvorliegen

spezialpräventiver Gründe - von der Verhängung einer Strafe ohne Verletzung dienstlicher Interessen (also im Hinblick

auf generalpräventive Erwägungen) abgesehen werden kann.Ein Schuldspruch ohne Strafe gemäß Paragraph 115, BDG

1979 darf nur erfolgen, wenn - abgesehen vom Nichtvorliegen spezialpräventiver Gründe - von der Verhängung einer

Strafe ohne Verletzung dienstlicher Interessen (also im Hinblick auf generalpräventive Erwägungen) abgesehen werden

kann.
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